
 

 

 

 

 

RICHTLINIEN FÜR DIE SPORTLEREHRUNG AB DEM JAHRE 2025 - Stand 01.01.2026 

 

§ 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

- Geehrt werden alle Einzelsportlerinnen und -sportler sowie alle Mannschaften und 
deren Trainer, die bei Schüler-, Jugend-, Junioren-, Aktiven-, sowie 
Seniorenmeisterschaften ehrungswürdige Erfolge gemäß §2 erreicht haben. 
 

- Bei Mannschaftsauszeichnungen werden alle Sportlerinnen und Sportler inklusive 
des Trainerstabs geehrt, die bei einer Meisterschaft mitgewirkt haben. Die offiziell 
zugelassene Mannschaftsstärke darf dadurch um nicht mehr als 50% überschritten 
werden.  
 

- Sportlerinnen und Sportler können in jeder Kategorie nur einmal geehrt werden. 
 

- Im Rahmen dieser Richtlinien ist eine Ehrung der sportlichen Leistungen nur für 
Mitglieder von Göppinger Sportvereinen möglich.                                                                              
Ausnahme: Sofern die betroffene Sportart in keinem der Göppinger Sportvereine 
angeboten wird, ist eine Ehrung von Göppinger Sportlerinnen und Sportler ebenfalls 
möglich, auch wenn sie für einen auswärtigen Verein starten. 
 

- Der Verwaltungsausschuss, der Kultur- und Sportausschuss sowie der 
Oberbürgermeister können in besonderen Einzelfällen, die nicht durch diese 
allgemeinen Richtlinien erfasst werden, Auszeichnungen verleihen. 
 
 
 

 

  



 

 

§ 2 AUSZEICHNUNGEN UND ALTERSKLASSEN 

Jugendehrung: 
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 Jahren bis 16 Jahren erhalten einen Sachpreis 
sowie eine Urkunde, sofern einer der folgend angeführten Erfolge im Juniorenbereich 
erzielt wird. 

- Teilnahme an internationalen Wettkämpfen (Junioren WM / EM) 
- 1. bis 6. Platz im Bundesgebiet oder in Süddeutschland 
- 1. bis 3. Platz in Württemberg 
- 1. Platz im Bezirk oder vergleichbaren Zwischenstufen 
- 1. Platz bei Jugend trainiert für Olympia 

Ehrung von Einzelsportlerinnen- und -sportlern 

 sowie Mannschaften  

Sportehrenmedaille Gold:   

- 1. bis 3. Platz bei einem internationalen Wettkampf  
      (Europa-/ Weltmeisterschaft, Olympische Spiele) 

Sportehrenmedaille Silber:  

- 1. bis 6. Platz im Bundesgebiet 
- 1. bis 3. Platz in Süddeutschland 
- 1. Platz in Württemberg 
- Berufung in eine deutsche Nationalmannschaft   

Sportehrenmedaille Bronze:   

- 4. bis 6. Platz in Süddeutschland  
 - 2. bis 3. Platz in Württemberg 
 - 1. Platz im Bezirk oder vergleichbarer Zwischenstufen 
                (z. B. Verbandsliga) 

  



 

 

Sportverdienstmedaille 

Die Sportverdienstmedaille wird an langjährige Vereinsmitarbeiter verliehen, die sich 
für ihren jeweiligen Göppinger Verein oder für den Göppinger Sport in besonderem 
Maße einsetzen bzw. eingesetzt haben. 

Pro Ehrungsjahr werden maximal 3 Einzelpersonen mit der Sportverdienstmedaille 
geehrt. Der Stadtverband Sport liefert Vorschläge für die zu Ehrenden in dieser 
Kategorie. 

Definition „in besonderem Maße“:  

- mindestens 15-jährige Tätigkeit als wichtiger Mitarbeiter in allen Bereichen des 
Vereins 

- außergewöhnliche Unterstützung und Förderung des Sports  
- Vereine, die mindestens 50 Jahre bestehen und außergewöhnliche Leistungen 

nachweisen können  


